
Richtlinien der Gemeinde Dettingen an der Erms für die Vergabe 
gemeindlicher Bauplätze für Eigenheime im Bebauungsplangebiet 
„Vor Buchhalden II“ 

 

Präambel  

Die Gemeinde Dettingen an der Erms setzt im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, ihres kommunalpolitischen Gestaltungsauftrags im Interesse des 
Allgemeinwohls sowie der städtebaulichen und planungsrechtlichen Möglichkeiten und 
sonstigen Randbedingungen (v.a. Flächenverfügbarkeit) Baulandentwicklungen um, 
damit vorhandene Bedarfe gedeckt werden können und weitere städtebauliche und 
infrastrukturelle Entwicklungen möglich sind. Dies steht im Einklang mit dem 
übergeordneten Ziel des städtebaulichen und kommunalpolitischen Handelns der 
Gemeinde, die hohe Lebensqualität und die geschaffene Infrastruktur möglichst zu 
erhalten. Die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen ist Aufgabe und 
Verantwortung vorausschauender Kommunalpolitik und hergebrachter Grundsatz im 
Wirken der kommunalpolitisch Verantwortlichen in der Gemeinde Dettingen an der 
Erms. Hierzu gehört auch die notwendige Stabilisierung der Einwohnerzahlen durch 
die bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Bauland. 

Diese Bauplatzvergaberichtlinien setzen die Rahmenbedingungen hinsichtlich des 
Verfahrens und der inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabe von Baugrundstücken für 
private Bauvorhaben als selbstgenutzte Eigenheime in der Gemeinde Dettingen an der 
Erms. Die Gemeinde vergibt die ihr zur Verfügung stehenden Baugrundstücke nach 
diesen vom Gemeinderat beschlossenen Vergaberichtlinien, die ein transparentes und 
diskriminierungsfreies Verfahren bei gleichzeitiger Erreichung städtebaulicher, im 
Allgemeinwohl begründeter Ziele sicherstellen soll. 

Die Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde Dettingen an der Erms dienen dazu, 
dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu 
ermöglichen, weil diese die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen 
Gemeinschaft maßgeblich stärkt (§ 1 Abs. 6 Nr. 2, 3 und 4 BauGB). Die Gemeinde 
Dettingen an der Erms berücksichtigt daher den aktuellen Hauptwohnsitz, wobei die 
höchste zu erreichende Punktzahl beim Kriterium „Zeitdauer des Hauptwohnsitzes in 
der Gemeinde“ bei einer Zeitdauer von maximal fünf Jahren erreicht ist. Dies gilt auch 
für das Ortsbezugskriterium des Arbeitsplatzes sowie des Ehrenamtes. 

Ziel dieser Kriterien ist es, die langjährig gewachsenen, intakten, sozial sowie 
demographisch ausgewogenen Bevölkerungsstrukturen sowie die damit verbundene 
gemeindliche und kulturelle Identität, Lebendigkeit und Eigenart zu erhalten und das 
im Lichte des in Art. 2 Abs. 2 der Landesverfassung Baden-Württemberg verankerten 
Rechts auf Heimat zu berücksichtigen. 

Deshalb kann auch bereits bei Erfüllung zweier Ortsbezugskriterien die maximal 
mögliche Punktzahl von 100 Punkten erreicht werden. Um der Vorgabe der 
Europäischen Union gerecht zu werden, erfolgt jedoch eine Deckelung auf 50 Prozent 
der zu erreichenden Gesamtpunktzahl (von 200 Punkten) und damit auf maximal 100 
Punkte. Auch bei den Ortsbezugskriterien können daher – wie bei den sozialen 
Kriterien – nur maximal 100 Punkte erreicht werden. 



Die Gemeinde Dettingen an der Erms verfolgt mit den vorliegenden 
Bauplatzvergaberichtlinien das Ziel, den sozialen Zusammenhalt der Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde zu stärken und zu festigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass junge Familien – seien sie einheimisch oder auswärtig – 
angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt aktuell 
große Schwierigkeiten haben, Grund und Boden zu Wohnzwecken zu erwerben und 
die Bebauung zu finanzieren. Ein städtebauliches Ziel dieser Richtlinien liegt insofern 
darin, über diese Bauplatzvergaberichtlinien stabile Quartiere zur Integration neu 
hinzukommender Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Durch die vorranginge 
Förderung junger, kinderreicher Familien soll der Erhalt stabiler 
Bevölkerungsstrukturen in der Gemeinde Dettingen an der Erms gesichert werden. 
Dies gilt auch für die Förderung von Familien mit jungen/jüngeren Kindern im Hinblick 
auf die von der Gemeinde bereitgestellte kostenintensive Infrastruktur, bestehend aus 
Kindergärten und Schulen. 

Gerade junge Familien mit mehrjähriger Bindung zur örtlichen Gemeinschaft sind auf 
die Bauplatzvergaberichtlinien angewiesen, um auch zukünftig in der Gemeinde 
Dettingen an der Erms bleiben zu können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB). Auch der Zuzug bislang nicht in der Gemeinde wohnhafter 
Menschen soll durch die Kriterien ermöglicht werden – dies insbesondere mit Blick auf 
den Zuzug von Fachkräften und Familien mit jungen Kindern. 

Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft nach LPartG werden mit Blick auf den 
besonderen Schutz von Ehe und Familie durch Art. 6 GG besonders bepunktet. Auch 
die Behinderung oder der Pflegegrad eines Bewerbers1 oder eines oder mehrerer im 
Haushalt des Bewerbers lebenden Angehörigen werden bei der Punktevergabe 
besonders berücksichtigt. 

Die örtliche Gemeinschaft in der Gemeinde Dettingen an der Erms wird geprägt von 
Menschen, die sich in vielfältigen Aufgaben ehrenamtlich engagieren. Dies soll in 
diesen Bauplatzvergaberichtlinien ebenfalls positiv herausgearbeitet werden. Dabei 
sollen Bewerber, welche sich zum Beispiel in der Vorstandschaft oder mit 
Sonderaufgabe in einem ortsansässigen, eingetragenen Verein, in der Vorstandschaft 
oder mit Sonderaufgabe in einer ortsansässigen, sozial-karitativen Organisation (z.B. 
Caritas, Diakonisches Werk, Malteser Hilfsdienst, Johanniter, Heilsarmee, Rotes 
Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer Wohlfahrtsverband), in einem Leitungsgremium 
oder bei der Ausübung eines Ehrenamtes mit Sonderaufgabe einer ortsansässigen, 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft (z.B. Kirchengemeinderat, Ältestenkreis, 
Jugendleiter) oder als Mitglied des Gemeinderates in den vergangenen fünf Jahren in 
der Gemeinde Dettingen an der Erms verdient gemacht haben, besonders 
berücksichtigt werden. Das Ehrenamtliche Engagement im Bereich 
Katastrophenschutzdienst wird punktemäßig gesondert und unabhängig davon 
berücksichtigt, ob sich die Bewerberinnen und Bewerber in der Gemeinde selbst oder 
außerhalb der Gemeinde im aktiven ehrenamtlichen Einsatz als Helfer des 
Katastrophenschutzes (vgl. § 11 Abs.1 LKatSG) in einer Organisation, die als Träger 
der Katastrophenhilfe i.S.d. § 9 Abs. 1 LKatSG im Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz 
mitwirkt (z.B. Freiwillige Feuerwehr, DRK, DLRG, etc.), engagieren. 

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 



Dies in der Erwartung, dass diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits 
im Bereich Katastrophenschutz engagieren, dieses Engagement auch in Dettingen an 
der Erms fortsetzen werden. 

Der EU-Grundlagenvertrag von 2007 (Vertrag von Lissabon) hebt die Anerkennung 
des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, 
die Stärkung des Ausschusses der Regionen und die Sicherung der kommunalen 
Daseinsvorsorge als wichtige Bestandteile besonders hervor. Eine intakte, soziale wie 
demographisch ausgewogene Bevölkerungsstruktur ist gerade Voraussetzung für den 
sozialen Zusammenhalt und die soziale Integration vor Ort. Dies entspricht auch der 
Linie des EuGHs, der sich dahingehend klar geäußert hat, dass nationale Regelungen 
im Interesse des Ziels der Bekämpfung des Drucks auf den Grundstücksmarkt oder – 
als Raumordnungsziel – der Erhaltung einer beständigen Bevölkerung in den 
ländlichen Gebieten die Grundfreiheiten beschränken dürfen. 

Die Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde Dettingen an der Erms setzen die 
Vorgaben des Europa-, Verfassungs- und einfachgesetzlichen Rechts um und werden 
auch künftig auf Basis der europäischen und nationalen Rechtsentwicklung 
fortgeschrieben. Zur Sicherung einer möglichst gerechten Vergabe der jeweiligen 
Grundstücke und zur Sicherung der oben benannten Ziele hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Dettingen an der Erms die nachfolgenden Richtlinien aufgestellt. 

Ein Rechtsanspruch auf Grunderwerb von der Gemeinde besteht nicht und kann auch 
aus dieser Vergaberichtlinie nicht abgeleitet werden. 

 

  



I. Gegenstand, Anwendungsbereich  

Diese Bauplatz-Vergaberichtlinien regeln das Verfahren und die inhaltliche 
Ausgestaltung bezüglich der Vergabe kommunaler Baugrundstücke für private 
Bauvorhaben als selbstgenutzte Eigenheime.  

 

II. Bewerbungs- und Grundstücksvergabeverfahren 

1. Nach der Beratung und Beschlussfassung der Bauplatzvergaberichtlinien und 
dem Beschluss des Gemeinderats über die Anwendung, die Auswahl und 
Vergabe von kommunalen Wohnbaugrundstücken nach dieser 
Bauplatzvergaberichtlinie werden die Bauplätze über die Plattform 
www.baupilot.com, auf der Homepage der Gemeinde Dettingen an der Erms 
(www.dettingen-erms.de) und im Amtsblatt der Gemeinde Dettingen an der 
Erms veröffentlicht. 

Die Veröffentlichung enthält folgende Angaben: 

• Die Bezeichnung des Baugebietes und die Anzahl der zu vergebenden 
Baugrundstücke. 

• Die Bewerbungsfrist und die Frist für die Vorlage von Nachweisen. 

• Hinweis, auf Möglichkeiten zur Einsichtnahme in die Unterlagen zum 
Baugebiet und zum Vergabeverfahren (z.B. Plattform Baupilot, 
Homepage und Rathaus der Gemeinde Dettingen an der Erms). 

2. Die technische Abwicklung des Bauplatzvergabeverfahrens erfolgt über die 
Plattform www.baupilot.com. Die Gemeinde hat einen Vertrag über 
Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstleisters 
geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich 
vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die 
personenbezogenen Daten der Bewerber nur nach Weisungen der Gemeinde 
und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.  

3. Bewerbungen sind vorzugsweise elektronisch über die Plattform BAUPILOT 
einzureichen. Sollte keine digitale Bewerbungsmöglichkeit vorhanden sein, ist 
auch eine Bewerbung in schriftlicher Form mit dem von der Gemeinde 
ausgearbeiteten Formular möglich und kann bei dieser eingereicht oder an 
diese per Einschreiben geschickt werden. Es können nur Bewerbungen 
berücksichtigt werden, welche auf diesen Formularen ausgefüllt, 
unterschrieben und mit den entsprechenden Nachweisen eingereicht wurden. 
Nähere Informationen hierzu sowie o.g. Formulare erhalten Sie bei der 
Gemeinde Dettingen an der Erms, Liegenschaftsverwaltung, Marktplatz 1, 
72581 Dettingen an der Erms, Tel. 07123/7207-214, zuhause@dettingen-
erms.de. Der Eingang wird per E-Mail oder in Textform bestätigt. 

4. Es wird ein Finanzierungsnachweis eines deutschen Kreditinstituts in Höhe von 
mind. 400.000 Euro beim Bau eines Einfamilienhauses gefordert. Als Nachweis 
dient die von der Bank ausgefüllte Vorlage der Gemeinde Dettingen an der Erms 
(siehe Baupilot oder auf Nachfrage) oder ein individuelles Schreiben der Bank 
(mit Unterschrift und Daten des Instituts). Eigenkapital befreit nicht von der 
Pflicht zur Vorlage des Nachweises in genannter Höhe. Soweit innerhalb der 



Bewerbungsfrist keine oder keine den vorgenannten Anforderungen 
entsprechende Finanzierungsbestätigung vorgelegt wird, gilt die Bewerbung als 
zurückgenommen. 

5. Angaben, Anlagen und Nachweise  

Der Bewerber versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und 
Unterlagen zum Ende der Bewerbungsfrist. 

Die bei der Bewerbung beizufügenden Nachweise sind in der Vergaberichtlinie 
(im Kriterienkatalog) sowie im Bewerberfragebogen genannt.  

Bei fehlendem Nachweis kann die Angabe im Bewerberfragebogen 
entsprechend nicht gewertet werden. Dies kann zu Punkteverlust führen. 

Für den rechtzeitigen und vollständigen Eingang der Unterlagen ist der 
Bewerber selbst verantwortlich. Sollten zu den gemachten Angaben im 
Fragebogen erforderliche Nachweise bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht 
vorliegen, so können Angaben nur entsprechend der vorgelegten gültigen 
Nachweise gewertet werden. 

Die Anlagen und Nachweise sind grundsätzlich in deutscher Sprache (z.B. 
Nachweis der Schwerbehinderung und/oder Pflegegrad) bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist vorzulegen. Sollten Anlagen und Nachweise ausschließlich in 
einer anderen Sprache beim Bewerber vorhanden sein, so sind diese Anlagen 
und Nachweise vor der Vorlage bei der Gemeindeverwaltung von einem 
vereidigten Übersetzer für die jeweilige Sprache auf eigene Kosten in die 
deutsche Sprache zu übersetzen. Die Kosten hierfür hat der Bewerber zu 
tragen.  

Die Gemeinde behält sich vor, vom Bewerber weitere Nachweise zu verlangen, 
sollten die vorgelegten Nachweise z.B. unvollständig oder nicht ausreichend 
sein. 

 

III. Zugangsvoraussetzungen 

1. Es können sich nur volljährige natürliche und voll geschäftsfähige Personen 
bewerben, die auf dem Baugrundstück ein selbstgenutztes Eigenheim bauen 
wollen. Die Hauptwohnung des Gebäudes muss selbst bewohnt werden. Eltern 
oder Alleinerziehende sind für ihre minderjährigen Kinder nicht 
antragsberechtigt. Juristische Personen sind nicht antragsberechtigt.  

2. Ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, sowie 
Bewerber in sonstiger Konstellation (sonstige Paare, 
Bauherrengemeinschaften, etc.), können einen gemeinsamen Antrag stellen. 
Sofern ein gemeinsamer Antrag gestellt wird, bleiben parallel gestellte 
Einzelanträge unberücksichtigt, weil ein Einzelantrag in einem gemeinsamen 
Antrag aufgeht. Bei einer gemeinsamen Bewerbung müssen beide Antragsteller 
Vertragspartner/Käufer (durch notarielle Eintragung ins Grundbuch) hinsichtlich 
des Grunderwerbs werden. 

 



IV. Grundstücksvergabeprozess 

1. Die Entscheidung über die Vergabe der Grundstücke sowie die Zuordnung der 
Bauplätze an die Antragsteller erfolgt auf Basis der erzielten Bewertungspunkte 
in einem zweiteiligen Verfahren. Im ersten Teil des Verfahrens können sich alle 
Interessenten zunächst auf das Baugebiet bewerben. Im zweiten Teil erfolgt die 
Auswahl der Grundstücke durch die Bewerber, welche aufgrund ihrer erreichten 
Punktzahl mit einer zugelassenen Bewerbung zum Zuge kommen 
(Prioritätenabfrage). 

2. Bewerbungsphase (1. Teil) 

Die Abwicklung der Bewerbungen erfolgt über die Plattform BAUPILOT.  

Alle bis zum Ende der Bewerbungsfrist eingehenden elektronischen und 
schriftlichen (analogen) Bewerbungen werden seitens der Verwaltung 
berücksichtigt.  

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bewertung der Vergabekriterien ist der 
Bewerbungsstichtag. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen bis zum 
Abschluss des Kaufvertrags bleiben unberücksichtigt und berühren die 
Zuteilung nicht. Dies gilt nicht für den Fall der Trennung von Ehepaaren, 
Lebenspartnerschaften und Bewerbern in sonstiger Konstellation die sich 
gemeinschaftlich beworben und nur aufgrund der Berücksichtigung der jeweils 
höheren Punktzahl im Rahmen der gemeinsamen Bewerbung einen Bauplatz 
zugeteilt bekommen haben und die Punktzahl des verbliebenen Bewerbers 
ohne Punkte des Partners nicht trotzdem für eine Zuteilung ausreichend ist. In 
diesem Fall wird die Zuteilung aufgehoben und der Platz an nachrückende 
Bewerber vergeben. 

Bei zwei Antragstellern wird, sofern ein gemeinsamer Antrag gestellt wurde, bei 
den einzelnen Fragen diejenige Antwortmöglichkeit herangezogen, welche von 
den Antragstellern die weitergehende Ausprägung (höhere Punktezahl) erzielt.  

 
Beispiel: 
Bewerber 1 erzielt durch eine Antwortauswahl 10 Punkte. Bewerber 2 erzielt durch 
seine Antwortauswahl 20 Punkte. In diesem Fall wird die Antwortmöglichkeit von 
Bewerber 2 mit 20 Punkten herangezogen. 

 

Entsprechend der Auswertung der zugelassenen Bewerbungen wird die 
Rangliste erstellt. Maßgebend für die Platzziffer auf der Rangliste ist die Höhe 
der erreichten Punktzahl der jeweiligen Bewerbung. Je höher die Punktzahl, 
desto höher die Platzziffer in der Rangliste. Der/die Antragsteller mit der 
höchsten Punktezahl erhält/erhalten das Erstauswahlrecht. Haben mehrere 
Bewerbungen die gleiche Punktzahl, so entscheidet nachfolgend das Los über 
die Rangfolge dieser Bewerbungen auf der Rangliste. 

3. Zuteilungsphase (2. Teil) 



Es werden ausgehend von Platz 1 der Rangliste die Antragsteller von so vielen 
Bewerbungen aufgefordert, ihre Prioritäten abzugeben, wie Bauplätze zur 
Verfügung stehen.  

 
 

 

 

 

 

 

Anschließend erfolgt entsprechend der Platzziffer in der Rangliste die konkrete 
Bauplatzauswahlabfrage (Prioritätenabfrage) der zum Zuge kommenden 
Bewerber. Hier können die Bewerber ihre Prioritäten festlegen.  

Sollte ein Bewerber die Anzahl der ihm gewährten Prioritäten nicht 
ausschöpfen, geht er das Risiko ein, keinen Bauplatz zugeteilt zu bekommen. 
Erfolgt seitens eines Bewerbers innerhalb der angegebenen Frist keine 
Prioritätenabgabe, gilt die Bewerbung als zurückgenommen. 

Wurde die Prioritätenauswahl nicht ausgeschöpft und kann aufgrund dessen 
kein Grundstück zugeteilt werden, wird die betreffende Bewerbung wieder 
berücksichtigt, wenn ein Grundstück frei wird, welches der Prioritätenabgabe 
dieses Bewerbers entspricht. 

4. Vorläufige Zuteilung / Reservierung 

Nach Ende der Prioritätenabgabefrist werden die Antragsteller über das 
Ergebnis der vorläufigen Zuteilung der Bauplätze (Reservierung) informiert, die 
Reservierungen ausgesprochen und die Kaufabsicht abgefragt. Erfolgt 
innerhalb der dafür gesetzten Frist keine Äußerung des Bewerbers, gilt die 
Bewerbung als zurückgenommen. 

5. Nachrückverfahren 

Sollten mehr zulässige Bewerbungen eingehen als Grundstücke zur Vergabe 
zur Verfügung stehen, werden alle Antragsteller, die für eine Zuteilung 
zugelassen werden können, jedoch zunächst nicht zur Prioritätenabfrage 
aufgefordert werden konnten (Nachrücker), in eine Nachrückerliste 
aufgenommen.  

Fallen während der Zuteilungsphase eine oder mehrere Bewerbungen aus, wird 
mit den frei gewordenen Grundstücken ein weiterer Durchgang gestartet. 
Hierbei werden entsprechend der Rangfolge auf der Nachrückerliste so viele 
Bewerbungen berücksichtigt, wie Grundstücke zu diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehen. Die Abwicklung erfolgt wie bereits ab Punkt 3 beschrieben. 
Dieser Prozessschritt wird so lange wiederholt, bis alle Grundstücke vergeben 
sind, bzw. bis keine nachrückenden Bewerbungen mehr auf der Liste 
vorhanden sind. 

* Erklärungsbeispiel zur Priorisierung der Bauplätze: 
Der Bewerber mit der höchsten Punktzahl (Scoring) kann eine Priorität für einen 
Bauplatz festlegen, welcher ihm dann zugeteilt wird, da zu diesem Zeitpunkt noch 
alle Bauplätze verfügbar sind. Der Bewerber mit der zweithöchsten Punktzahl kann 
zwei Prioritäten festlegen. Sollte seine erste Priorität bereits vom vorrangigen 
Bewerber belegt sein, ist mit der möglichen Abgabe seiner zweiten Priorität 
sichergestellt, dass ihm ein Bauplatz zugewiesen werden kann. Jede weitere Stufe 
in der Rangliste, der zum Zuge kommenden Bewerber, ist folglich mit der Abgabe 
einer zusätzlichen Priorität verbunden. 



Können auch nach Abwicklung des Nachrückverfahrens Baugrundstücke nicht 
zugeteilt werden, kann eine weitere Ausschreibung erfolgen. 

 
V. Begriffsbestimmungen 

1. Als Alleinerziehende im Sinne dieser Vergaberichtlinie gelten alleinstehende 
Personen mit mindestens einem in ihrem Haushalt lebenden Kind, welches das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

2. Als Ehepaar/Lebenspartner gelten Personen, die verheiratet oder in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft oder nach ausländischem Recht leben.  

3. Als Kinder im Sinne dieser Vergaberichtlinie gelten auch ungeborene Kinder bei 
einer ärztlich bescheinigten Schwangerschaft (ab der 12. 
Schwangerschaftswoche). Pflegekinder, welche dauerhaft im Haushalt 
aufgenommen wurden, werden leiblichen und angenommenen Kindern 
gleichgestellt.  

4. Angehörige (i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Abgabenordnung) sind die nachfolgend 
bezeichneten Personen, die im Haushalt des Bewerbers mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind und tatsächlich wohnen: Verlobte, Ehegatte oder Lebenspartner, 
Verwandte und verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der 
Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister 
der Ehegatten oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen, die durch 
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft 
wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder). 

 

VI. Vertragsbedingungen, Sicherung des Vergabezwecks 

1. Um die Erreichung der mit der Bauplatzvergabe verfolgten städtebaulichen und 
kommunalpolitischen Ziele sicherzustellen, sind vertragliche 
Sicherungsinstrumente erforderlich. 

2. So wird den Bauplatzbewerbern eine Bauverpflichtung auferlegt, welche 
zeitliche Regelungen zu Baubeginn und Baufertigstellung enthält. Ebenso wird 
vertraglich eine befristete Eigennutzungsverpflichtung begründet, verbunden 
mit einem diesem Zeitraum entsprechenden Veräußerungsverbot für das 
Grundstück. 

3. Um die Einhaltung dieser Verpflichtungen sicherzustellen, werden im 
Grundstückskaufvertrag zugunsten der Gemeinde Dettingen/Erms bestimmte 
Rechte begründet und teilweise auch im Grundbuch dinglich besichert, welche 
im Falle von Zuwiderhandlungen ggf. ausgeübt werden können (z. B. ein 
Wiederkaufsrecht am Grundstück bzw. Nachzahlungsregelungen);  

Einzelheiten hierzu ergeben sich aus dem Musterkaufvertrag, welcher im Rahmen des 
Vergabeverfahrens veröffentlicht wird. 



 

VII. Allgemeine Informationen´ 
 
Sollten Bewerber oder Interessenten Fragen und Hilfestellungen während des 
gesamten Vergabeverfahrens haben, so können sich diese unter den nachstehenden 
Kontaktadressen während der Geschäftszeiten melden/informieren.  
 
Inhaltliche Fragen zum gesamten Bewerbungsprozess und schriftliche Bewerbungen: 
 
Gemeinde Dettingen an der Erms, Finanzverwaltung, Marktplatz 1, 72581 Dettingen 
an der Erms, Tel. 07123/7207-214, zuhause@dettingen-erms.de.  
 
Bei technischen Fragen & Problemen: 
 
BAUPILOT GmbH unter support@baupilot.com  
 

 

 

Anlage 

Kriterien und punktebasierte Gewichtung 

 

Dettingen an der Erms, den 22. Mai 2025 

 

gez. Michael Hillert 
Bürgermeister 


